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KundmachungKundmachung
vom 21. August 2012

der Beschlüsse Nr. 44/2012, 47/2012 bis 50/2012,der Beschlüsse Nr. 44/2012, 47/2012 bis 50/2012,
54/2012, 56/2012 bis 58/2012, 66/2012 bis 68/54/2012, 56/2012 bis 58/2012, 66/2012 bis 68/

2012 und 70/2012 bis 73/2012 des Gemeinsamen2012 und 70/2012 bis 73/2012 des Gemeinsamen
EWR-AusschussesEWR-Ausschusses

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 30. März 2012
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 31. März 2012

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April
1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995,
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhängen 1 und 16 die
Beschlüsse Nr. 44/2012, 47/2012 bis 50/2012, 54/2012, 56/2012 bis 58/2012,
66/2012 bis 68/2012 und 70/2012 bis 73/2012 des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses kund.
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Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in den
Beschlüssen Nr. 44/2012, 47/2012 bis 50/2012, 54/2012, 56/2012 bis 58/
2012, 66/2012 bis 68/2012 und 70/2012 bis 73/2012 Bezug genommen wird,
wird in der EWR-Rechtssammlung kundgemacht. Die EWR-Rechtssamm-
lung steht in der Regierungskanzlei zu Amtsstunden sowie in der Landesbi-
bliothek zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Fürstliche Regierung:
gez. Dr. Klaus Tschütscher
Fürstlicher Regierungschef
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Anhang 1Anhang 1

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 44/2012Nr. 44/2012

vom 30. März 2012

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbesondere auf Art.
98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 12/2011 vom 1. April 20111 geändert.
2. Die Richtlinie 2011/74/EU der Kommission vom 29. Juli 2011 zur

Anpassung von Anhang II der Richtlinie 96/73/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates über bestimmte Methoden der quantitativen
Analyse von binären Textilfasergemischen an den technischen Fort-
schritt2 ist in das Abkommen aufzunehmen -

beschliesst:

Art. 1

In Anhang II Kapitel XI des Abkommens wird unter Nummer 4a
(Richtlinie 96/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) fol-
gender Gedankenstrich angefügt:
"- 3201132011 LL 00740074: Richtlinie 2011/74/EU der Kommission vom 29. Juli 2011

(ABl. L 198 vom 30.7.2011, S. 32)"
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Art. 2

Der Wortlaut der Richtlinie 2011/74/EU in isländischer und norwegi-
scher Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 31. März 2012 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens vorliegen3.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 30. März 2012.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 2Anhang 2

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 47/2012Nr. 47/2012

vom 30. März 2012

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbesondere auf Art.
98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 10/2012 vom 10. Februar 20124 geändert.
2. Die Verordnung (EG) Nr. 668/2009 der Kommission vom 24. Juli 2009

zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen
Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Beurteilung und Zer-
tifizierung von qualitätsbezogenen und nichtklinischen Daten zu von
Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen entwi-
ckelten Arzneimitteln für neuartige Therapien5 ist in das Abkommen
aufzunehmen -

beschliesst:

Art. 1

In Anhang II des Abkommens wird in Kapitel XIII nach Nummer 15zl
(Entscheidung 2008/911/EG der Kommission) folgende Nummer einge-
fügt:
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"15zm. 3200932009 RR 06680668: Verordnung (EG) Nr. 668/2009 der Kommission
vom 24. Juli 2009 zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1394/2007
des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Beur-
teilung und Zertifizierung von qualitätsbezogenen und nichtklinischen
Daten zu von Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unter-
nehmen entwickelten Arzneimitteln für neuartige Therapien (ABl. L 194
vom 25.7.2009, S. 7).

Art. 2

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 668/2009 in isländischer und
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 31. März 2012 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens vorliegen6.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 30. März 2012.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 3Anhang 3

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 48/2012Nr. 48/2012

vom 30. März 2012

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbesondere auf Art.
98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 14/2012 vom 10. Februar 20127 geändert.
2. Die Richtlinie 2011/66/EU der Kommission vom 1. Juli 2011 zur Ände-

rung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
zwecks Aufnahme des Wirkstoffs 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isot-
hiazol-3-on in Anhang I Text von Bedeutung für den EWR8 ist in das
Abkommen aufzunehmen.

3. Die Richtlinie 2011/67/EU der Kommission vom 1. Juli 2011 zur Ände-
rung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Abamectin in Anhang I Text von
Bedeutung für den EWR9 ist in das Abkommen aufzunehmen.

4. Die Richtlinie 2011/69/EU der Kommission vom 1. Juli 2011 zur Ände-
rung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Imidacloprid in Anhang I Text von
Bedeutung für den EWR10 ist in das Abkommen aufzunehmen -

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.037.06
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beschliesst:

Art. 1

In Nummer 12n (Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates) Kapitel XV Anhang II des Abkommens werden folgende Gedan-
kenstriche angefügt:
"- 3201132011 LL 00660066: Richtlinie Nr. 2011/66/EU der Kommission vom 1. Juli

2011 (ABl. L 175 vom 2.7.2011, S. 10),
- 3201132011 LL 00670067: Richtlinie Nr. 2011/67/EU der Kommission vom 1. Juli

2011 (ABl. L 175 vom 2.7.2011, S. 13),
- 3201132011 LL 00690069: Richtlinie Nr. 2011/69/EU der Kommission vom 1. Juli

2011 (ABl. L 175 vom 2.7.2011, S. 24)."

Art. 2

Der Wortlaut der Richtlinien Nr. 2011/66/EU, Nr. 2011/67/EU und Nr.
2011/69/EU in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist
verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 31. März 2012 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens vorliegen11.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 30. März 2012.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 4Anhang 4

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 49/2012Nr. 49/2012

vom 30. März 2012

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbesondere auf Art.
98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 14/2012 vom 10. Februar 201212 geändert.
2. Die Richtlinie 2011/78/EU der Kommission vom 20. September 2011

zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Bacillus thuringiensis subsp.
israelensis Serotyp H14, Stamm AM65-52 in Anhang I13 ist in das
Abkommen aufzunehmen.

3. Die Richtlinie 2011/79/EU der Kommission vom 20. September 2011 zur
Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Fipronil in Anhang I14 ist in das
Abkommen aufzunehmen.

4. Die Richtlinie 2011/80/EU der Kommission vom 20. September 2011 zur
Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Lambdacyhalothrin in Anhang
I15 ist in das Abkommen aufzunehmen.

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.037.06
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5. Die Richtlinie 2011/81/EU der Kommission vom 20. September 2011 zur
Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Deltamethrin in Anhang I16 ist
in das Abkommen aufzunehmen -

beschliesst:

Art. 1

In Anhang II Kapitel XV des Abkommens werden unter Nummer 12n
(Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) folgende
Gedankenstriche angefügt:
"- 3201132011 LL 00780078: Richtlinie 2011/78/EU der Kommission vom 20. Sep-

tember 2011 (ABl. L 243 vom 21.9.2011, S. 7),
- 3201132011 LL 00790079: Richtlinie 2011/79/EU der Kommission vom 20. September

2011 (ABl. L 243 vom 21.9.2011, S. 10),
- 3201132011 LL 00800080: Richtlinie 2011/80/EU der Kommission vom 20. September

2011 (ABl. L 243 vom 21.9.2011, S. 13),
- 3201132011 LL 00810081: Richtlinie 2011/81/EU der Kommission vom 20. September

2011 (ABl. L 243 vom 21.9.2011, S. 16)."

Art. 2

Der Wortlaut der Richtlinien 2011/78/EU, 2011/79/EU, 2011/80/EU
und 2011/81/EU in isländischer und norwegischer Sprache, der in der
EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird,
ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 31. März 2012 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens vorliegen17.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 30. März 2012.

0.110.037.06 Europäischer Wirtschaftsraum
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(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 5Anhang 5

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 50/2012Nr. 50/2012

vom 30. März 2012

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbesondere auf Art.
98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 132/2011 vom 2. Dezember 201118 geän-
dert.

2. Die Richtlinie 2010/79/EU der Kommission vom 19. November 2010
zur Anpassung des Anhangs III der Richtlinie 2004/42/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über die Begrenzung der Emissionen
flüchtiger organischer Verbindungen an den technischen Fortschritt19 ist
in das Abkommen aufzunehmen -

beschliesst:

Art. 1

In Anhang II Kapitel XVII des Abkommens wird unter Nummer 9
(Richtlinie Nr. 2004/42/EG) Folgendes hinzugefügt:

"geändert durch:

0.110.037.06 Europäischer Wirtschaftsraum
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- 3201032010 LL 00790079: Richtlinie 2010/79/EU der Kommission vom 19. November
2010 (ABl. L 304 vom 20.11.2010, S. 18)."

Art. 2

Der Wortlaut der Richtlinie 2010/79/EU in isländischer und norwegi-
scher Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 31. März 2012 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens vorliegen20.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 30. März 2012.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 6Anhang 6

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 54/2012Nr. 54/2012

vom 30. März 2012

zur Änderung von Anhang XI (Elektronischezur Änderung von Anhang XI (Elektronische
Kommunikation, audiovisuelle Dienste undKommunikation, audiovisuelle Dienste und

Informationsgesellschaft) des EWR-AbkommensInformationsgesellschaft) des EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbesondere auf Art.
98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang XI des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 138/2011 vom 2. Dezember 201121 geän-
dert.

2. Die Empfehlung 2006/952/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 20. Dezember 2006 über den Schutz Minderjähriger und
den Schutz der Menschenwürde und über das Recht auf Gegendarstel-
lung im Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen
Industriezweiges der audiovisuellen Dienste und Online-Informations-
dienste22 ist in das Abkommen aufzunehmen -

beschliesst:

Art. 1

In Anhang XI des Abkommens wird nach Nummer 34 (Empfehlung
2005/865/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) folgende
Nummer eingefügt:

0.110.037.06 Europäischer Wirtschaftsraum
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"35. 3200632006 HH 09520952: Empfehlung 2006/952/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den Schutz Minder-
jähriger und den Schutz der Menschenwürde und über das Recht auf
Gegendarstellung im Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit des
europäischen Industriezweiges der audiovisuellen Dienste und Online-
Informationsdienste (ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 72)"

Art. 2

Der Wortlaut der Empfehlung 2006/952/EG in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 31. März 2012 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens vorliegen23.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 30. März 2012.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 7Anhang 7

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 56/2012Nr. 56/2012

vom 30. März 2012

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) deszur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbesondere auf Art.
98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 27/2012 vom 10. Februar 201224 geändert.
2. Der Durchführungsbeschluss 2011/453/EU der Kommission vom 13.

Juli 2011 zur Annahme von Leitlinien für die Berichterstattung durch
die Mitgliedstaaten nach Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates25 ist in das Abkommen aufzunehmen -

beschliesst:

Art. 1

In Anhang XIII des Abkommens wird nach Nummer 17ka (Beschluss
2011/C 135/03 der Kommission) folgende Nummer eingefügt:
"17kb. 3201132011 DD 04530453: Durchführungsbeschluss 2011/453/EU der Kommis-

sion vom 13. Juli 2011 zur Annahme von Leitlinien für die Berichterstat-
tung durch die Mitgliedstaaten nach Richtlinie 2010/40/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates (ABl. L 193 vom 23.7.2011, S. 48)."

0.110.037.06 Europäischer Wirtschaftsraum
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Art. 2

Der Wortlaut des Beschlusses 2011/453/EU in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 31. März 2012 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens vorliegen26.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 30. März 2012.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 8Anhang 8

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 57/2012Nr. 57/2012

vom 30. März 2012

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) deszur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbesondere auf Art.
98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 27/2012 vom 10. Februar 201227 geändert.
2. Der Beschluss 2011/275/EU der Kommission vom 26. April 2011 über

die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems
‚Infrastruktur' des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsys-
tems28 ist in das Abkommen aufzunehmen -

beschliesst:

Art. 1

In Anhang XIII des Abkommens wird nach Nummer 37df (Verordnung
(EU) Nr. 201/2011 der Kommission) folgende Nummer eingefügt:
"37dg. 3201132011 DD 02750275: Beschluss 2011/275/EU der Kommission vom 26.

April 2011 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität
des Teilsystems "Infrastruktur" des konventionellen transeuropäischen
Eisenbahnsystems (ABl. L 126 vom 14.5.2011, S. 53)"

0.110.037.06 Europäischer Wirtschaftsraum
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Art. 2

Der Wortlaut des Beschlusses 2011/275/EU in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 31. März 2012 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens vorliegen29.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 30. März 2012.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.037.06

Fassung: 31.03.2012 19



Anhang 9Anhang 9

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 58/2012Nr. 58/2012

vom 30. März 2012

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) deszur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbesondere auf Art.
98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 27/2012 vom 10. Februar 201230 geändert.
2. Die Verordnung (EU) Nr. 445/2011 der Kommission vom 10. Mai 2011

über ein System zur Zertifizierung von für die Instandhaltung von
Güterwagen zuständigen Stellen und zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 653/200731 ist in das Abkommen aufzunehmen -

beschliesst:

Art. 1

Anhang XIII des Abkommens wird wie folgt geändert:
1. Unter Nummer 42ea (Verordnung (EG) Nr. 653/2007 der Kommission)

wird Folgendes angefügt:

", geändert durch:
- 3201132011 RR 04450445: Verordnung (EU) Nr. 445/2011 der Kommission vom

10. Mai 2011 (ABl. L 122 vom 11.5.2011, S. 22)"
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2. Nach Nummer 42ef (Verordnung (EU) Nr. 1158/2010 der Kommission)
wird folgende Nummer eingefügt:
"42eg. 3201132011 RR 04450445: Verordnung (EU) Nr. 445/2011 der Kommission

vom 10. Mai 2011 über ein System zur Zertifizierung von für
die Instandhaltung von Güterwagen zuständigen Stellen und zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 653/2007 (ABl. L 122 vom
11.5.2011, S. 22)"

Art. 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 445/2011 in isländischer und
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 31. März 2012 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens vorliegen32.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 30. März 2012.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 10Anhang 10

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 66/2012Nr. 66/2012

vom 30. März 2012

zur Änderung von Anhang XV (Staatliche Bei-zur Änderung von Anhang XV (Staatliche Bei-
hilfen) des EWR-Abkommenshilfen) des EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbesondere auf Art.
98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang XV des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 120/2008 vom 7. November 200833 geän-
dert.

2. Der Beschluss 2012/21/EU der Kommission vom 20. Dezember 2011
über die Anwendung von Art. 106 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von
Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der
Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse betraut sind34, ist in das Abkommen aufzunehmen.

3. Mit dem Beschluss 2012/21/EU wird die Entscheidung 2005/842/EG der
Kommission35 aufgehoben, die in das Abkommen aufgenommen wurde
und daher aus diesem zu streichen ist -

beschliesst:

Art. 1
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In Anhang XV des Abkommens erhält der Text von Nummer 1h (Ent-
scheidung 2005/842/EG der Kommission) folgende Fassung:

"3201232012 DD 00210021: Beschluss 2012/21/EU der Kommission vom 20. Dezember
2011 über die Anwendung von Art. 106 Abs. 2 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von
Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der
Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inter-
esse betraut sind (ABl. L 7 vom 11.1.2012, S. 3).

Der Beschluss gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit der folgenden
Anpassung:
a) Das Wort "Kommission" wird durch die Worte "zuständige Überwa-

chungsbehörde im Sinne des Art. 62 des EWR-Abkommens" ersetzt.
b) Die Worte "mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar" werden durch

die Worte "mit dem Funktionieren des EWR-Abkommens vereinbar"
ersetzt.

c) Das Wort "Mitgliedstaat" wird durch die Worte "EU-Mitgliedstaat oder
EFTA-Staat" ersetzt. Das Wort "Mitgliedstaaten" wird durch die Worte
"EU-Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten" ersetzt.

d) In Art. 1 und Art. 2 Abs. 3 wird die Bezugnahme auf "Art. 108 Abs. 3
AEUV" durch die Bezugnahme auf "Art. 1 Abs. 3 des Protokolls 3 zum
Überwachungs- und Gerichtshofabkommen" ersetzt.

e) In Art. 2 wird die Bezugnahme auf "Art. 106 Abs. 2 AEUV" durch die
Bezugnahme auf "Art. 59 Abs. 2 des EWR-Abkommens" ersetzt.

f) In Art. 3 wird die Bezugnahme auf "Art. 108 Abs. 3 AEUV" durch die
Bezugnahme auf "Art. 1 Abs. 3 des Protokolls 3 zum Überwachungs-
und Gerichtshofabkommen" ersetzt.

g) In Art. 5 wird die Bezugnahme auf "Art. 107 AEUV" durch die Bezug-
nahme auf "Art. 61 des EWR-Abkommens" ersetzt."

Art. 2

Der Wortlaut des Beschlusses 2012/21/EU in isländischer und norwegi-
scher Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3
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Dieser Beschluss tritt am 31. März 2012 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens vorliegen36.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 30. März 2012.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 11Anhang 11

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 67/2012Nr. 67/2012

vom 30. März 2012

zur Änderung von Anhang XVI (Öffentlicheszur Änderung von Anhang XVI (Öffentliches
Auftragswesen) des EWR-AbkommensAuftragswesen) des EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbesondere auf Art.
98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang XVI des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 83/2011 vom 1 Juli 201137 geändert.
2. Die Verordnung (EU) Nr. 1251/2011 der Kommission vom 30.

November 2011 zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG, 2004/18/
EG und 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im
Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren38 ist in
das Abkommen aufzunehmen -

beschliesst:

Art. 1

In Anhang XVI des Abkommens wird unter den Nummern 2 (Richtlinie
2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) und 4 (Richtlinie
2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) jeweils folgender
Gedankenstrich angefügt:
"- 3201132011 RR 12511251: Verordnung (EU) Nr. 1251/2011 der Kommission vom 30.

November 2011 (ABl. L 319 vom 2.12.2011, S. 43)"
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Art. 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 1251/2011 in isländischer und
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 31. März 2012 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens vorliegen39.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 30. März 2012.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 12Anhang 12

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 68/2012Nr. 68/2012

vom 30. März 2012

zur Änderung von Anhang XIX (Verbraucher-zur Änderung von Anhang XIX (Verbraucher-
schutz) des EWR-Abkommensschutz) des EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbesondere auf Art.
98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang XIX des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 35/2010 vom 12. März 201040 geändert.
2. Die Empfehlung 2010/304/EU der Kommission vom 12. Mai 2010 zur

Verwendung einer harmonisierten Methodik zur Klassifizierung und
Meldung von Verbraucherbeschwerden und Verbraucheranfragen41 ist
in das Abkommen aufzunehmen.

3. Die Empfehlung 2011/136/EU der Kommission vom 1. März 2011 - Leit-
linien für die Anwendung der Datenschutzbestimmungen im System zur
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz (CPCS)42 ist in das Abkommen
aufzunehmen -

beschliesst:

Art. 1

In Anhang XIX des Abkommens werden nach Nummer 20 (Empfeh-
lung 2001/193/EG der Kommission) folgende Nummern eingefügt:
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"21. 3201032010 HH 03040304: Empfehlung 2010/304/EU der Kommission vom 12.
Mai 2010 zur Verwendung einer harmonisierten Methodik zur Klassifi-
zierung und Meldung von Verbraucherbeschwerden und Verbraucher-
anfragen (ABl. L 136 vom 2.6.2010, S. 1)

22. 3201132011 HH 01360136: Empfehlung 2011/136/EU der Kommission vom 1. März
2011 - Leitlinien für die Anwendung der Datenschutzbestimmungen im
System zur Zusammenarbeit im Verbraucherschutz (CPCS) (ABl. L 57
vom 2.3.2011, S. 44)"

Art. 2

Der Wortlaut der Empfehlungen 2010/304/EU und 2011/136/EU in
isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amts-
blattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 31. März 2012 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens vorliegen43.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 30. März 2012.

(Es folgen die Unterschriften)

0.110.037.06 Europäischer Wirtschaftsraum

28 Fassung: 31.03.2012



Anhang 13Anhang 13

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 70/2012Nr. 70/2012

vom 30. März 2012

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz)zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz)
des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbesondere auf Art.
98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang XX des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 29/2012 vom 10. Februar 201244 geändert.
2. Die Verordnung (EU) Nr. 664/2011 der Kommission vom 11. Juli 2011

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen
Parlaments und des Rates über die Verbringung von Abfällen zwecks
Aufnahme bestimmter Abfallgemische in Anhang IIIA der genannten
Verordnung45 ist in das Abkommen aufzunehmen -

beschliesst:

Art. 1

In Anhang XX des Abkommens wird unter Nummer 32c (Verordnung
(EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates) folgender
Gedankenstrich angefügt:
"- 3201132011 RR 06640664: Verordnung (EU) Nr. 664/2011 der Kommission vom 11.

Juli 2011 (ABl. L 182 vom 12.7.2011, S. 2)"
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Art. 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 664/2011 in isländischer und
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 31. März 2012 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens vorliegen46.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 30. März 2012.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 14Anhang 14

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 71/2012Nr. 71/2012

vom 30. März 2012

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz)zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz)
des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbesondere auf Art.
98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang XX des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 29/2012 vom 10. Februar 201247 geändert.
2. Die Entscheidung 2009/335/EG der Kommission vom 20. April 2009

über technische Leitlinien für die Festsetzung der finanziellen Sicher-
heitsleistung gemäss der Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der
mineralgewinnenden Industrie48 ist in das Abkommen aufzunehmen.

3. Die Entscheidung 2009/337/EG der Kommission vom 20. April 2009
über die Festlegung der Kriterien für die Einstufung von Abfallentsor-
gungseinrichtungen gemäss Anhang III der Richtlinie 2006/21/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewirtschaftung von
Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie49 ist in das Abkommen
aufzunehmen.

4. Die Entscheidung 2009/358/EG der Kommission vom 29. April 2009
über die Harmonisierung und die regelmässige Übermittlung von Infor-
mationen sowie über den Fragebogen gemäss Art. 22 Abs. 1 Bst. a bzw.
Art. 18 der Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Parlaments und
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des Rates über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewin-
nenden Industrie50 ist in das Abkommen aufzunehmen.

5. Die Entscheidung 2009/359/EG der Kommission vom 30. April 2009 zur
Ergänzung der Begriffsbestimmung von Inertabfälle gemäss Art. 22 Abs.
1 Bst. f der Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewin-
nenden Industrie51 ist in das Abkommen aufzunehmen.

6. Die Entscheidung 2009/360/EG der Kommission vom 30. April 2009
zur Ergänzung der technischen Anforderungen für die Charakterisie-
rung der Abfälle gemäss der Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der
mineralgewinnenden Industrie52 ist in das Abkommen aufzunehmen -

beschliesst:

Art. 1

In Anhang XX des Abkommens werden nach Nummer 32fe (Richtlinie
2006/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) folgende Num-
mern eingefügt:
"32fea. 3200932009 DD 03350335: Entscheidung 2009/335/EG der Kommission vom 20.

April 2009 über technische Leitlinien für die Festsetzung der finanziellen
Sicherheitsleistung gemäss der Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der
mineralgewinnenden Industrie (ABl. L 101 vom 21.4.2009, S. 25)

32feb. 3200932009 DD 03370337: Entscheidung 2009/337/EG der Kommission vom 20.
April 2009 über die Festlegung der Kriterien für die Einstufung von
Abfallentsorgungseinrichtungen gemäss Anhang III der Richtlinie 2006/
21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewirt-
schaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie (ABl. L
102 vom 22.4.2009, S. 7)

32fec. 3200932009 DD 03580358: Entscheidung 2009/358/EG der Kommission vom 29.
April 2009 über die Harmonisierung und die regelmässige Übermittlung
von Informationen sowie über den Fragebogen gemäss Art. 22 Abs. 1
Bst. a bzw. Art. 18 der Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der
mineralgewinnenden Industrie (ABl. L 110 vom 1.5.2009, S. 39)

32fed. 3200932009 DD 03590359: Entscheidung 2009/359/EG der Kommission vom
30. April 2009 zur Ergänzung der Begriffsbestimmung von Inertabfälle
gemäss Art. 22 Abs. 1 Bst. f der Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen
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Parlaments und des Rates über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der
mineralgewinnenden Industrie (ABl. L 110 vom 1.5.2009, S. 46)

32fee. 3200932009 DD 03600360: Entscheidung 2009/360/EG der Kommission vom
30. April 2009 zur Ergänzung der technischen Anforderungen für die
Charakterisierung der Abfälle gemäss der Richtlinie 2006/21/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewirtschaftung von
Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie (ABl. L 110 vom
1.5.2009, S. 48)"

Art. 2

Der Wortlaut der Entscheidungen 2009/335/EG, 2009/337/EG, 2009/
358/EG, 2009/359/EG und 2009/360/EG in isländischer und norwegischer
Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union
veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 31. März 2012 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens vorliegen53.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 30. März 2012.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 15Anhang 15

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 72/2012Nr. 72/2012

vom 30. März 2012

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) deszur Änderung von Anhang XXI (Statistik) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbesondere auf Art.
98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang XXI des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 30/2012 vom 10. Februar 201254 geändert.
2. Die Verordnung (EU) Nr. 216/2010 der Kommission vom 15. März 2010

zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über Wan-
derung und internationalen Schutz betreffend die Definitionen der Kate-
gorien der Gründe für die Erteilung von Aufenthaltstiteln55 ist in das
Abkommen aufzunehmen -

beschliesst:

Art. 1

In Anhang XXI des Abkommens wird nach Nummer 18ar (Verordnung
(EU) Nr. 317/2010 der Kommission) folgende Nummer eingefügt:
"18as. 3201032010 RR 02160216: Verordnung (EU) Nr. 216/2010 der Kommission vom

15. März 2010 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 862/2007
des Europäischen Parlaments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken
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über Wanderung und internationalen Schutz betreffend die Definitionen
der Kategorien der Gründe für die Erteilung von Aufenthaltstiteln (ABl.
L 66 vom 16.3.2010, S. 1)"

Art. 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 216/2010 in isländischer und
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 31. März 2012 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens vorliegen56.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 30. März 2012.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 16Anhang 16

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 73/2012Nr. 73/2012

vom 30. März 2012

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) deszur Änderung von Anhang XXI (Statistik) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbesondere auf Art.
98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang XXI des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 30/2012 vom 10. Februar 201257 geändert.
2. Die Verordnung (EU) Nr. 328/2011 der Kommission vom 5. April 2011

zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über
öffentliche Gesundheit und über Gesundheitsschutz und Sicherheit am
Arbeitsplatz betreffend Statistiken über Todesursachen58 ist in das
Abkommen aufzunehmen -

beschliesst:

Art. 1

In Anhang XXI des Abkommens wird nach Nummer 18z (Verordnung
(EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates) folgende
Nummer eingefügt:
"18z1. 3201132011 RR 03280328: Verordnung (EU) Nr. 328/2011 der Kommission vom

5. April 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008
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des Europäischen Parlaments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken
über öffentliche Gesundheit und über Gesundheitsschutz und Sicherheit
am Arbeitsplatz betreffend Statistiken über Todesursachen (ABl. L 90
vom 6.4.2011, S. 22).

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit der fol-
genden Anpassung:

Liechtenstein ist von der Übermittlung von Daten zu Totgeburten
befreit."

Art. 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 328/2011 in isländischer und
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 31. März 2012 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens vorliegen59.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 30. März 2012.

(Es folgen die Unterschriften)
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